
  

 

 

 

b)  Voraussetzung der Beantragung „Erdwärmesonden / 

Erdwärmekollektoren und -körbe für Sole-Wasser-Wärmepumpen“ 

 Gefördert werden fertiggestellte Erdwärmesonden einschließlich der 

Kosten für Genehmigungsverfahren, Bohrung und Anschluss im 

Heizungskeller.  

Alternativ werden Erdwärmekollektoren oder Erdwärmekörbe gefördert. 

 Förderung der Kosten: 20% der Kosten, max. 2.500,00 €  

 

 

Formularabfrage für Erdwärmesonden / Erdwärmekollektoren und -körbe für 

Sole-Wasser-Wärmepumpen 

 

Antragsteller*in 

Vorname, Name: _____________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________ 

PLZ Ort: ____________________________________________________________ 

 

Ansprechpartner*in (wenn abweichend zu Antragsteller*in): 

___________________________________________________________________ 

Kontaktdaten (Telefon und Mail): _________________________________________ 

 

Bankverbindung (Bank/BIC/IBAN) für die Auszahlung der Förderung: 

___________________________________________________________________ 

 

Objektadresse (wenn abweichend vom Antragsteller*in) 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________ 

in 91154 Roth 

 

Fertigstellung der Maßnahme am: _________________ 

 

Endgültiger Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) liegt vor.  

Datum des Bescheides, Bewilligungsnummer ________________________ 

  



  

Bestätigung 

 

 Der antragstellenden Person sind die Voraussetzung der Beantragung 

„Erdwärmesonden / Erdwärmekollektoren und -körbe für Sole-Wasser-

Wärmepumpen“ bekannt und erkennt diese als verbindlich an. 

 Die antragstellende Person hat das Datenschutz-Informationsblatt zur 

Erhebung von Daten beim Betroffenen erhalten. 

 Die antragstellende Person versichert, dass die in diesem Antrag gemachten 

Angaben richtig und vollständig sind. 

 Die antragstellende Person verpflichtet sich, die gewährten Fördermittel ganz 

oder anteilig zurückzuzahlen, wenn diese zweckfremd verwendet worden sind. 

 Eingetretene Änderungen nach Antragstellung sind unverzüglich der Stadt 

Roth mitzuteilen, sofern die Änderungen für die Zuschussgewährung von 

Belang sind. 

 Der antragstellenden Person ist bekannt, dass fehlerhafte Angaben und 

fehlende Unterlagen, die nicht fristgemäß nachgereicht werden, zur 

Nichtberücksichtigung des Antrags führen. 

 

Über die Gewährung des Zuschusses entscheidet die Stadt Roth nach Eingang und 

Vollständigkeit der Unterlagen und unter Einhaltung der Förderbedingungen, sowie 

dem im Haushalt der Stadt Roth definierten finanziellen Rahmen. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf die Förderung. 

 

 

 

_________________________________________ 

Datum, Unterschrift Antragsteller*in 

 

 

  



  

Folgende Dokumente werden bei der Antragstellung benötigt:  

 

 Abschlussrechnung(en) 

 Unternehmererklärung mit Bestätigung über die fachgerechte 

Inbetriebnahme 

 Dokumentation der Maßnahme (Fotos) 

 Kurzbeschreibung: Leistung in kW, Länge der Erdsonde, Fläche des 

Kollektors, Anzahl der Bohrungen 

 Förderbescheid des (auch bei Zustimmung zum vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn) bzw. Bescheinigung eines Fachunternehmens (§ 35c 

Einkommensteuergesetz: Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen 

bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ein- und Zweifamilien-Gebäuden) 

 

 

 

Rücksendung der Anträge 

 

Stadt Roth 

z.H. Frau Distler 

Allee 9 

91154 Roth 

 

per Mail: pia.distler@stadt-roth.de 

mailto:pia.distler@stadt-roth.de

